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Bebauungsplan Nr. 1/01-22 und örtliche Bauvorschriften für den Bereich "Jo-
hannisstraße" 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufstellungsbeschluss 
Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung des Gemeinderats der 
Stadt Weinheim hat am 29.11.2023 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1/01-22 
und der örtlichen Bauvorschriften für den Bereich „Johannisstraße“ beschlossen. Der 
Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB aufgestellt.   
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Norden begrenzt durch die Paul-
straße, im Westen durch die Johannisstraße, nach Süden und Osten durch private 
Flächen. Der Geltungsbereich ist im beigefügten Lageplan dargestellt. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften sowie der 
Vorentwurf der zugehörigen Begründung können in der Zeit vom 17.06.2025 bis ein-
schließlich 18.07.2025 auf der Internetseite der Stadt Weinheim www.weinheim.de 
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unter „Entwicklung“  „Aktuelle Beteiligungen in der Stadtentwicklung“ eingesehen 
werden.  
Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben 
werden. Sie sollen elektronisch an stadtentwicklung@weinheim.de übermittelt wer-
den.  
Zusätzlich zu der Veröffentlichung im Internet können der Vorentwurf des Bebau-
ungsplans und der örtlichen Bauvorschriften sowie der Vorentwurf der zugehörigen 
Begründung in der Zeit vom 17.06.2025 bis einschließlich 18.07.2025 in der Stadt-
bibliothek Weinheim (Ausleihbereich, Erdgeschoss), Luisenstraße 5/1, während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden.  
Bei Bedarf können Stellungnahmen während der Auslegungsfrist sowohl dem Amt für 
Stadtentwicklung als auch der Stadtbibliothek schriftlich übermittelt oder mündlich zur 
Niederschrift gegeben werden.  
Gelegenheit zur Erörterung der Planung besteht im Rathaus Weinheim, Obertor-
straße 9, Eingang D, Amt für Stadtentwicklung. Um vorherige Terminvereinbarung 
unter der Telefonnummer 06201/82-367 oder –247 wird gebeten. 
Informationen zum Datenschutz im Rahmen der Bauleitplanung können Sie in der 
Stadtbibliothek Weinheim sowie im Amt für Stadtentwicklung einsehen oder im Inter-
net unter https://www.weinheim.de/startseite/stadtthemen/beteiligungen.html abrufen. 
 
 
Weinheim, 14.06.2025 DER OBERBÜRGERMEISTER 
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